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Vorbemerkung 
Zur Unterstützung unserer redaktionellen Arbeit nutzen wir punktuell moderne KI-Werkzeuge – beispielsweise für Recher-
cheerleichterungen oder die Textaufbereitung. Die inhaltliche Auswahl, Bewertung und Formulierung erfolgen jedoch aus-
schließlich durch unser Team. 
 
Dabei gehen wir mit großer Sorgfalt vor. Dennoch übernimmt die Risolva GmbH keine Haftung für die Richtigkeit und Aktuali-
tät der Angaben, Hinweise, Ratschläge. Aus etwaigen Folgen können deswegen keine Ansprüche gegenüber der Risolva GmbH 
geltend gemacht werden. Die Verwendung des Risolva Infobriefs entbindet in keinem Fall von der Verpflichtung, sich selbst 
umfassend über die geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese vollumfänglich umzusetzen. 
 
 

Teil 1 - In aller Kürze 

 Sofern nichts anderes vermerkt ist, ändern Sie bitte bei den nachfolgenden Rechtsvorschriften nur das Datum in Ihrem 
Rechtsverzeichnis. 
 
 

Baurecht 

  Änderung: LBO BW »Landesbauordnung Baden-Würt-
temberg« 
vom 10.2.2026, veröffentlicht am 27.2.2026 

 

Redaktionelle Änderungen 
 
 
 
 

  Änderung: EltBauVO LSA »Verordnung über den Bau von 
Betriebsräumen für elektrische Anlagen, Sachsen-Anhalt« 
vom 29.1.2026, veröffentlicht am 23.2.2026 

 

Unter anderem wurde der Geltungsbereich geändert. Die Ver-
ordnung gilt nun auch für die Aufstellung von Energiespei-
chersystemen in Form von Akkumulatoren für die allgemeine 
Stromversorgung. 
 
Die Verordnung enthält keine Betreiberpflichten, sondern 
»nur« materielle Anforderungen an elektrische Betriebs-
räume. Diese wurden zum Teil ebenfalls geändert. Hinzuge-
kommen ist der § 8 mit zusätzlichen (materiellen) Anforderun-
gen an elektrische Betriebsräume für Energiespeichersys-
teme. 
 
 

Energie 

  Änderung: Verordnung (EU) 2023/1804 »Verordnung über 
den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
(AFIR)« 
vom  10.3.2026 

 

Es handelt sich um eine Berichtigung. 
 
 
 
 

https://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/bw/bo_ges.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/lsa/eltvo_ges.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/23c/23c_1804gs.htm
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  Änderung: EnSiG »Energiesicherungsgesetz« 
vom 11.3.2026 

 

Die Änderungen resultieren aus dem Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der Resilienz 
kritischer Anlagen und betreffen Rechtsbezüge zum neuen 
KRITISDachG. Das Gesetz richtet sich jedoch nicht an Unter-
nehmen. 
 
 

  Änderung: EnWG »Energiewirtschaftsgesetz« 
vom 11.3.2026 

 

Die Änderungen resultieren ebenfalls aus dem Gesetz zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der 
Resilienz kritischer Anlagen und betreffen Rechtsbezüge zum 
neuen KRITISDachG und Anforderungen an Betreiber von An-
lagen nach § 2 Nr. 1 des KRITISDachG. 
 

  Sollte Ihr Unternehmen darunterfallen, so berücksichti-
gen Sie diese Änderung ggf. in Ihrem Rechtsverzeichnis. Da es 
sich bei den Regelungen des KRITISDachG um Gefahrenab-
wehr und nicht um betriebliches EHS-Recht handelt, gehen 
wir hier im Infobrief nicht näher darauf ein. 

 
 

  Änderung: GEGDVO RhPf »Landesverordnung zur Durch-
führung des Gebäudeenergiegesetzes, Rheinland-Pfalz« 
vom 18.2.2026, veröffentlicht am 6.3.2026 

  

Redaktionelle Änderung. 
 
 
 
 

Gefahrstoffe 

  Änderung: GefStoffV »Gefahrstoffverordnung« 
vom 20.2.2026 

 

Es handelt sich um eine Berichtigung zur Änderung vom De-
zember 2025. 
 
 

  Neufassung: TRGS 505 »Blei« 
vom 9.2.2026, veröffentlicht am 27.2.2026 

 
 
 

Die TRGS 505 wurde überarbeitet. Wesentliche Änderungen 
betreffen u. a.  

• Einführung eines Luftgrenzwerts für Blei zur Umsetzung 
der Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2024/869 vom 13. 
März 2024. 

• Aktualisierung an den aktuellen Stand des Vorschriften- 
und Regelwerks, insbesondere der geänderten Gefahr-
stoffverordnung.  

• Festlegung von Regeln für die Aufnahme in das Expositi-
onsverzeichnis.  

• Anpassung der Vorgaben für die Schutzmaßnahmen für 
Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen nach dem 
Stand der Technik.  

https://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/ensig_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/enwg_ges.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/laender/rp/gegdvo_ges.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gefahrst.vo/gefstoffv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/505_ges.htm
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• Aktualisierung der Vorgaben zur tätigkeitsbezogenen Un-
terweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologischen Bera-
tung der Beschäftigten.  

• Übernahme des Wertes von 45 μg Blei/l Blut gemäß RL 
(EU) 2024/869 als Referenz für die Hintergrundexposition. 

 
Umwelt-online hält eine Synopse zur Version aus dem Jahr 
2021 bereit. 
 

  Die Betreiberpflichten finden Sie im Teil 2 des Infobriefs.  
 
 

Wasser / Abwasser 

  Änderung: WG BW »Wassergesetz Baden-Württemberg« 
vom 10.2.206, veröffentlicht am 27.2.2026 

 

In diversen Paragrafen wird die Schriftform nun um die elekt-
ronische Form ergänzt. Es geht in diesem Zusammenhang in 
der Regel um Anträge oder um Entscheidungen der Behör-
den. 
 
 

Sonstiges 

  Änderung: StGB »Strafgesetzbuch« 
vom 23.2.2026 

 

 
 
 
 

  Neu: KRITISDachG »Dachgesetz zur Stärkung der physi-
schen Resilienz kritischer Anlagen« 
vom 11.3.2026 

 

 Gefahrenabwehr - nur zur Hintergrundinformation: 
Das Gesetz richtet sich in erster Linie an Bundesministerien 
bzw. Bundesbehörden sowie an die Länder. Allerdings kom-
men in der Folge auch einzelne Pflichten für Betreiber von An-
lagen zu, die kritische Anlagen in den folgenden Sektoren be-
treiben: 
1. Energie 
2. Transport und Verkehr 
3. Finanzwesen 
4. Leistungen der Sozialversicherung sowie Grundsicherung 

für Arbeitsuchende 
5. Gesundheitswesen 
6. Wasser 
7. Ernährung 
8. Informationstechnik und Telekommunikation, 
9. Weltraum und 
10. Siedlungsabfallentsorgung. 
 
Relevant sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel  

• § 8 Registrierung kritischer Anlagen 

https://www.risolva.de/
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/505z2021_2026_tv.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/laender/bw/lwg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/stgb_ges.htm
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• § 12 Risikoanalyse und Risikobewertung des Betreibers kri-
tischer Anlagen 

• § 13 Resilienzpflichten der Betreiber kritischer Anlagen; 
Resilienzplan 

• § 18 Meldewesen für Vorfälle 

• § 20 Umsetzungs- und Überwachungspflicht für Ge-
schäftsleitungen 

 
Genaueres werden Rechtsverordnungen regeln, die noch zu 
erlassen sind. 
 
Informationen zum KRITISDachG finden Sie zum Beispiel bei 
der Bundesregierung oder dem Bundesrat. 
 
Da dieses Gesetz die Gefahrenabwehr behandelt und nicht 
betriebliches EHS-Recht betrifft, gehen wir hier im Infobrief 
nicht näher darauf ein. 
 
 

  Änderung: Richtlinie (EU) 2022/2464 »Richtlinie hinsicht-
lich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
(Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD)« 
vom 24.2.2026 

 Wirtschaftsrecht - nur zur Hintergrundinformation: 
Die Änderungen erfolgten mit der Richtlinie (EU) 2026/470. 
Die Richtlinie (EU) 2026/470 trat am 18. März 2026 in Kraft. 
Ab diesem Stichtag haben die EU-Mitgliedstaaten zwölf Mo-
nate Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 
 
Wesentliche Änderungen sind: 

• Reduzierung der verpflichteten Unternehmen: Nachhal-
tigkeitsberichtspflichtig sind Unternehmen nur noch, 
wenn sie mehr als 450 Mio. Euro Nettojahresumsatz und 
durchschnittlich im Jahr mehr als 1.000 Mitarbeiter ha-
ben. Die Kapitalmarktorientierung ist kein Kriterium 
mehr. 

• verbesserter Schutz kleinerer Unternehmen in der Liefer-
kette: Nicht direkt berichtspflichtige Unternehmen mit 
bis zu 1.000 Mitarbeitern dürfen gegenüber ihren direkt 
berichtspflichtigen Geschäftspartnern weitergehende 
Nachhaltigkeitsinformationen verweigern, die über den 
Voluntary SME-Standard (VSME) hinausgehen. 

• Evaluation: Alle fünf Jahre soll geprüft werden, ob die 
Schwellenwerte, sowohl die Unternehmensgrößen der 
Rechnungslegungsrichtlinie als auch jene für die Nachhal-
tigkeitsberichterstattung, inflationsbedingt angehoben 
werden müssen. 

• Digitales Portal zur Unterstützung der Unternehmen und 
Verknüpfung mit nationalen Portalen: Die Kommission 
soll ein digitales Portal für direkt und indirekt berichts-
pflichtige Unternehmen zur Verfügung stellen, in wel-
chem Leitfäden bzw. weitere Unterstützung zur 

https://www.risolva.de/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kritis-dachgesetz-2383682
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1062/1062-pk.html#top-2
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/22d/22d_2464.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202600470
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Erstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Ver-
fügung gestellt werden. Quelle: IHK Pfalz 

 
 

  Änderung: Richtlinie (EU) 2024/1760 »Richtlinie über die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit (Corporate Social Due Diligence Directive CSDDD)« 
vom 24.2.2026 

 Wirtschaftsrecht - nur zur Hintergrundinformation: 
Die Änderungen erfolgten mit der Richtlinie (EU) 2026/470. 
Die Richtlinie (EU) 2026/470 trat am 18. März 2026 in Kraft. 
Ab diesem Stichtag haben die EU-Mitgliedstaaten zwölf Mo-
nate Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 
 
Wesentliche Änderungen sind: 

• Erhebliche Verkleinerung des Anwendungsbereichs (Än-
derung Art. 2): Nur noch Unternehmen mit mehr als 
5.000 Mitarbeitern und mehr als 1,5 Mrd. Euro weltwei-
tem Nettoumsatz sollen direkt von der CSDDD betroffen 
sein. 

• Beschränkung der Sorgfaltspflichten in der gesamten 
Wertschöpfungskette (Änderung Art. 8 und Art. 9) 

• nur noch Pflicht zur Aussetzung, nicht Beendigung von 
Geschäftsbeziehungen unter bestimmten Umständen 
(Änderung Art. 10 und Art. 11) 

• Begrenzung der Einbeziehung von Stakeholdern (Ände-
rung Art. 3 und Art. 13) 

• verringerte Anforderungen an Überwachung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der Maßnahmen (Änderung Art. 
15) 

• allgemeine Leitlinien von der EU-Kommission vorzulegen 
(Änderung Art. 19) 

• Keine verpflichtenden Klimaschutzpläne (Streichung von 
Art. 22) 

• Streichung des spezifischen, EU-weiten Haftungsregimes 
(Änderung Art. 29) 

• Absenkung der maximalen Höhe von Geldbußen (Ände-
rung Art. 27) 

• Bericht über die Umsetzung der Richtlinie und Überprü-
fungsklauseln (Änderung Art. 36) 

• Verschiebung der Umsetzungs- und Anwendungsfrist um 
ein Jahr (Änderung Art. 37): Mitgliedstaaten sollen die 
Vorgaben bis zum 26. Juli 2028 in nationales Recht um-
setzen. Unternehmen müssen die Vorschriften ab dem 
26. Juli 2029 anwenden. Die Berichtspflichten für Unter-
nehmen bestehen jedoch erst für das Geschäftsjahr, wel-
ches zum oder nach dem 1. Januar 2030 beginnt. Quelle: 
IHK Pfalz 

 
 

https://www.risolva.de/
https://www.ihk.de/pfalz/international/laender-und-geschaeftsanbahnung/corporate-social-responsibility/nachhaltigkeits-omnibus-veroeffentlicht-6995066
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/24c/24c_1760gs.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202600470
https://www.ihk.de/pfalz/international/laender-und-geschaeftsanbahnung/corporate-social-responsibility/nachhaltigkeits-omnibus-veroeffentlicht-6995066
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Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber 

 Neufassung: TRGS 505 »Blei«, vom 9.2.2026, veröffentlicht am 27.2.2026 

1 Anwendungsbereich 
(1) Die TRGS 505 richtet sich an den Arbeitgeber und enthält besondere 
Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Blei, anorganischen Bleiverbindungen 
und bleihaltigen Gemischen zur Einhaltung des in Deutschland geltenden Bio-
logischen Grenzwertes (BGW) von 150µg Blei/l Blut. [...] 
 
(3) Vor dem Hintergrund der geltenden Einstufung von Blei gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung [1]) als Repr.1A, H360FD und Lact., H362, 
gelten die Regelungen in dieser TRGS für bleihaltige Gemische mit Bleigehalt 
von > 0,3 % Masseanteil und für pulverförmige, bleihaltige Gemische mit einem 
Partikeldurchmesser < 1 mm mit Bleigehalt > 0,03 % Masseanteil. [...] 
 
(5) Die TRGS 505 gilt nicht für Bleialkyle und deren Gemische sowie für andere 
in Anhang VI der CLP-Verordnung namentlich bezeichnete organische Bleiver-
bindungen. 
 
(6) Vorrangiges Ziel dieser TRGS ist es, sowohl durch Substitution als auch mit-
hilfe geeigneter technischer, organisatorischer und persönlicher Schutzmaß-
nahmen die Exposition gegenüber Blei und Bleiverbindungen zu minimieren. 
 
 
3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 
3.1 Informationsermittlung 
[...] (4) Zur Bewertung der Exposition und Erfordernis weiterer Schutzmaßnah-
men ist die Umsetzung des Standes der Technik zu prüfen. Dabei sind alle Auf-
nahmewege in den Körper zu berücksichtigen. [...] 
 
(6) Der Arbeitgeber hat [...] Fremdfirmen über Gefährdungen von Beschäftig-
ten und spezifische Verhaltensregeln zu informieren, wenn eine Exposition 
gegenüber Blei und Bleiverbindungen nicht sicher auszuschließen ist. 
 
 
3.2 Gefährdungsbeurteilung 
(1) Die Gefährdungsbeurteilung ist von fachkundigen Personen durchzuführen. 
Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so 
hat er sich fachkundig beraten zu lassen. [...] 
 
(2) Der Arbeitgeber hat zu prüfen und zu dokumentieren, ob auf Blei und Blei-
verbindungen verzichtet werden kann. Diese Substitutionsprüfung muss sich 
auf Blei und Bleiverbindungen und auf Arbeitsverfahren beziehen. Technisch 
geeignete Alternativen sind anzuwenden. 
 
(3) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind insbesondere die verschiedenen Auf-
nahmewege zu berücksichtigen. 
 

  Nebenstehend finden Sie die Be-
treiberpflichten. Übernehmen Sie 
diese - sofern relevant - in Ihr Rechts-
verzeichnis.  
 
Beachten Sie bitte, dass die TRGS zu-
sätzlich materielle Anforderungen 
und Anleitungen zum Betrieb enthält, 
die umgesetzt und/ oder Bestandteil 
der Gefährdungsbeurteilungen 
und/oder Betriebsanweisungen sein 
müssen, und deshalb hier nicht dar-
gestellt sind.  
 

https://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/505_ges.htm
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(4) Bei Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen sind die konkreten Schutz-
maßnahmen als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung [...] festzulegen. [...] 
 
(5) Für den Fall, dass mehrere Unternehmen zusammenarbeiten, haben die 
Unternehmen (Auftraggeber und Auftragnehmer) zusammenzuwirken und 
Schutzmaßnahmen abzustimmen. 
 
(6) In der Gefährdungsbeurteilung ist die mögliche Kontamination der Arbeits- 
und Schutzkleidung, PSA sowie von Arbeitsmitteln und eine mögliche Ver-
schleppung der Kontamination in ungefährdete Bereiche zu berücksichtigen. 
 
(7) Die Wirksamkeit der technischen, organisatorischen und persönlichen 
Schutzmaßnahmen ist zu überprüfen. Ziel ist, dass der BGW und der Luft-
grenzwert [...] eingehalten werden. 
 
(8) Bei der Gefährdungsermittlung und -beurteilung sowie bei der Wirksam-
keitskontrolle sind die Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
[...], insbesondere aus dem Biomonitoring, soweit diese vorliegen, zu berück-
sichtigen. Das Recht auf die Einsicht in individuelle Untersuchungsergebnisse 
kann der Arbeitgeber aus dieser Vorgabe jedoch nicht ableiten. [...] 
 
(9) Die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt soll an der Gefährdungsbeurteilung 
beteiligt werden, insbesondere wegen der hohen Bedeutung des Biomonito-
rings bei Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen. [...] 
 
(10) Ergeben die Gefährdungsbeurteilung sowie Erkenntnisse aus der Arbeits-
medizinischen Vorsorge, dass bei Tätigkeiten keine Exposition gegenüber Blei 
und Bleiverbindungen besteht, sind keine ergänzenden Maßnahmen nach 
Maßgabe dieser TRGS erforderlich. Keine Exposition bedeutet, dass Blei in der 
Luft am Arbeitsplatz mit dem Verfahren zur Analyse von Blei und Bleiverbin-
dungen unterhalb der Bestimmungsgrenze liegt, keine dermale oder orale Ex-
position besteht und keine Kontamination mit Blei und Bleiverbindungen z.B. 
über die Arbeitskleidung möglich ist. [...] 
 
 
3.3 Expositionsverzeichnis gemäß GefStoffV 
[...] (2) Bei einer Exposition gegenüber einer Konzentration von mehr als 30 
µg/m³ Blei in der Luft oder bei einem individuellen Biomonitoring-Befund (Blut-
bleispiegel) von mehr als 150 µg Blei/l Blut ist ein Eintrag in das Expositionsver-
zeichnis vorzunehmen. 
 
(3) Auch bei Einhaltung des Luftgrenzwerts von 30 µg/m³ Blei in der Luft am 
Arbeitsplatz kann der BGW überschritten werden. Insofern sind die Biomonito-
ring-Befunde vorrangig heranzuziehen, um die Notwendigkeit eines Eintrags in 
das Expositionsverzeichnis zu bewerten, soweit solche Erkenntnisse vorliegen. 
 
(4) Sofern Biomonitoring-Befunde nicht für alle Beschäftigten zur Verfügung 
stehen bzw. wenn nicht alle vergleichbar exponierten Beschäftigten das Ange-
bot eines Biomonitorings annehmen, kann in Anlehnung an die AMR 11.1 

https://www.risolva.de/
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Abschnitt 3.1 Nummer 5 anhand der dort aufgeführten statistischen Kennzah-
len die Notwendigkeit der Aufnahme in das Expositionsverzeichnis beurteilt 
werden. 
 
(5) Liegt gemäß AMR 11.1 eine ausreichende Bewertungsgrundlage vor und der 
Blutbleiwert von 150 µg Blei/l Blut wird eingehalten, sind nur die Beschäftigten, 
deren individuelle Biomonitoring-Befunde oberhalb von 150 µg Blei/l Blut lie-
gen, in das Expositionsverzeichnis aufzunehmen. Wird unter diesen Bedingun-
gen der Blutbleiwert von 150 µg Blei/l Blut überschritten, sind alle vergleichbar 
exponierten Beschäftigten in das Expositionsverzeichnis aufzunehmen, außer 
denjenigen, deren individuelle Biomonitoring-Befunde gleich oder unterhalb 
150 µg Blei/l Blut liegen. 
 
(6) Frauen bzw. weibliche Arbeitnehmer im gebärfähigen Alter sind in das Ex-
positionsverzeichnis aufzunehmen, wenn eine berufsbedingte Exposition ge-
genüber Blei nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Sofern Biomonitoring-
Befunde vorliegen, die belegen, dass der Referenzwert gemäß Abschnitt 7.1 
Absatz 2 dauerhaft eingehalten wird, kann auf eine Aufnahme in das Expositi-
onsverzeichnis verzichtet werden. 
 
 
4 Schutzmaßnahmen 
4.1 Rangfolge der Schutzmaßnahmen 
(1) Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz ist in [...] der Gef-
StoffV festgelegt. [...] 
 
(2) Aufgrund der Kenntnisse über den Einfluss von persönlichem Verhalten und 
persönlicher Hygiene auf die Aufnahme von Blei in den Körper, ist es neben den 
technischen und allgemeinen organisatorischen Maßnahmen erforderlich und 
von besonderer Bedeutung, hierzu individuell Schutz- und Verhaltensmaßnah-
men mit Vorgaben für die persönlichen Schutzausrüstungen und die persönli-
che Hygiene festzulegen. 
 
 
4.2 Vorgehen zur Auswahl und Umsetzung von Schutzmaßnahmen 
(1) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung inklusive der Substitutionsprüfung, dass 
die bereits eingeleiteten Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, ist das weitere 
Vorgehen zur Expositionsminimierung tätigkeitsbezogen zu beschreiben. Dazu 
sind die technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen, 
mit denen die Exposition im Arbeitsbereich minimiert werden soll, darzustel-
len. Ziel der Expositionsminimierung ist, dass der Luftgrenzwert und der BGW 
am Arbeitsplatz eingehalten werden und bei bisher nicht exponierten Beschäf-
tigten ein Anstieg des Blutbleispiegels vermieden wird. Die Reduzierung der 
Blutbleikonzentration bis hin zur Einhaltung des BGW kann sich auch nach Be-
endigung der Exposition sehr unterschiedlich gestalten und einen mehrjähri-
gen Zeitraum erfordern.  
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere unter Berücksichtigung des Zeit-
raumes, in dem eine wirksame Senkung der Blutbleikonzentration erreicht 
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werden kann, regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich zu überprüfen 
und bei Bedarf anzupassen. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für das weitere Vorgehen zur Expositionsminderung 
ist in Anhang 1 enthalten. Es wird empfohlen, die Maßnahmen sowie den Zeit-
raum für die Umsetzung der Expositionsminimierung zu dokumentieren und 
mit der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde abzustimmen. 
 
 
4.3 Schutzmaßnahmen für die betriebliche Praxis 
[...] (2) In den Abschnitten 4.4 bis 4.7 sind verschiedene Maßnahmen und Ver-
haltensweisen aufgeführt, die sich in der betrieblichen Praxis zur nachhaltigen 
Reduzierung der Bleibelastung bewährt haben. Diese Maßnahmen sind bei 
allen Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen, insbesondere bei den unter 
Abschnitt 3.1 Absatz 5 aufgeführt Tätigkeiten gemäß der Maßnahmenhierar-
chie (S-T-O-P: Substitution, technische Maßnahmen, organisatorische Maß-
nahmen und personen- und verhaltensbezogene Maßnahmen) zu prüfen und 
anzuwenden. 
 
 
4.5 Organisatorische Maßnahmen 
4.5.1 Qualifikation der Beschäftigten 
(1) Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen dürfen […] nur von fachkundigen 
oder entsprechend tätigkeitsbezogen unterwiesenen Personen ausgeführt 
werden. 
 
(2) Aufgrund der hohen Gefährdung bei der Durchführung von Tätigkeiten im 
Sinne dieser TRGS müssen die Beschäftigten in der Lage sein, die Arbeiten 
sachgerecht und sicher durchzuführen, sowie die sicherheitstechnischen Ein-
richtungen richtig zu verwenden. 
 
 
 
 
 
 
4.6 Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) 
(1) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist festzulegen, ob und welche Per-
sönliche Schutzausrüstungen bei Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen 
auszuwählen, bereitzustellen und von allen exponierten Personen zu nutzen 
sind. Wenn die Wirksamkeitskontrolle im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
ergibt, dass bei Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen eine Exposition der 
Beschäftigten nicht ausgeschlossen werden kann [...]. 
 
(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung die Notwendigkeit, Atemschutz 
zu tragen, hat der Arbeitgeber diesen entsprechend der DGUV Regel 112-190 
auszuwählen und bereitzustellen. Dieser ist von den Beschäftigten unter Be-
rücksichtigung der Empfehlungen zur Gebrauchsdauer [...] zu tragen. [...] In der 
Gefährdungsbeurteilung und der Betriebsanweisung ist festzulegen und zu 

Die folgenden Unterabschnitte ent-
halten Regelungen zur Reinigung von 
Arbeitsbereichen und zu Sozialräu-
men 
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dokumentieren, bei welchen Tätigkeiten und in welchen Arbeitsbereichen 
Atemschutz erforderlich ist. Die Art und die Gebrauchsdauer des Atemschutzes 
sind festzulegen. 
 
(3) Bei der Auswahl und Verwendung des Atemschutzes ist im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung auch eine ggf. notwendige sicherheitskritische Kommu-
nikation zu berücksichtigen. Sicherheitskritische Kommunikation darf nicht zu 
einer expositionsrelevanten Beeinträchtigung der Schutzfunktion des Atem-
schutzes [...]. 
 
(4) Es ist sicherzustellen, dass Atemschutzgeräte oder Helme nicht in kontami-
nierten Bereichen abgelegt werden. 
 
(5) Die Reihenfolge, in der PSA abgelegt werden sollen, ist im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung gemäß der Gefährdung so festzulegen, dass eine mög-
lichst geringe Kontamination erfolgt. [...] 
 
(6) Wiederverwendbarer Atemschutz [...] ist nach Gebrauch durch eine befä-
higte Person zu reinigen, zu überprüfen und wenn erforderlich instand zu set-
zen oder auszutauschen. Die befähigte Person muss ausreichende Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Atemschutzgeräte besitzen und den arbeitssicheren Zu-
stand der Atemschutzgeräte beurteilen und diese instandhalten können  
 
(7) Die trockene und staubfreie Aufbewahrung aller PSA ist sicherzustellen. Für 
Atemschutz sind geeignete Fächer oder Ausgabeplätze zur Verfügung zu stel-
len. 
 
(8) Werden Schutzhelme in bleibelasteten Bereichen getragen, müssen sie re-
gelmäßig (mindestens einmal pro Schicht) innen und außen feucht gereinigt 
werden. [...] 
 
(10) Die fachgerechte Entsorgung von Einwegoveralls und Einwegmasken ist 
im Betrieb sicherzustellen. 
 
(11) Für die Benutzung der PSA ist eine Betriebsanweisung zu erstellen, die 
auch als Grundlage für die Unterweisung samt praktischen Übungen der Be-
schäftigten dient. 
 
 
4.7 Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 
4.7.1 Allgemeine Hygieneregeln 
[...] Hygieneregeln sind einzuhalten [...] 
 
 
 
 

Dieser Abschnitt sowie die folgenden 
Unterabschnitte enthalten detail-
lierte Regelungen zur Hygiene. 
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4.8 Tätigkeitsbezogene Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologi-
sche Beratung der Beschäftigten 
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten [...] anhand der 
Betriebsanweisung über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechende 
Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden und die Unterweisung do-
kumentiert wird. [...] 
 
(2) Die Erstunterweisung (vor Arbeitsaufnahme) soll bestimmte Inhalte [hier 
nicht dargestellt] zu vermitteln [...] 
 
(4) Folgeunterweisung (mindestens jährlich) umfassen: 
1. Wiederholung der Erstunterweisung, 
2. Änderungen im Betriebsablauf, 
3. Eingehen auf Anpassung des Verhaltens. 
 
(5) Teil der Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxiko-
logische Beratung.  
 
(6) Die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung erfolgt auf der Grundlage 
der Gefährdungsbeurteilung. [...] 
 
(7) Die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt oder die mit der Vorsorge beauf-
tragte Ärztin oder der Arzt ist an der arbeitsmedizinisch-toxikologischen Bera-
tung zu beteiligen. [...] 
 
(12) Zusätzlich ist eine regelmäßige Durchführung des Biomonitorings aus Vor-
sorgegründen sinnvoll. Die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt ist [...] ver-
pflichtet die Ergebnisse auszuwerten und dem Arbeitgeber ggf. Vorschläge zur 
Verbesserung der Schutzmaßnahmen zu übermitteln. Biomonitoring-Befunde 
unterliegen grundsätzlich der ärztlichen Schweigepflicht. Dennoch kann eine 
Weitergabe der individuellen Biomonitoring-Befunde an den Arbeitgeber sinn-
voll sein, sofern der Beschäftigte dem zugestimmt hat. In Abstimmung zwi-
schen Arbeitgeber und Beschäftigten können so individuell zugeschnittene 
Verbesserungen im Schutzmaßnahmen-Kanon für die Beschäftigten vorge-
nommen werden. Sofern der Beschäftigte der Weitergabe der individuellen 
Befunde nicht zustimmt, können aus den Biomonitoring-Ergebnissen ggf. ärzt-
liche Empfehlungen für Schutzmaßnahmen abgeleitet werden. [...] 
 
 
5 Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Arbeitsmedizinische Vorsorge richtet sich nach der Verordnung zur ArbMedVV 
und den dazu veröffentlichten Arbeitsmedizinischen Regeln [...]. 
 
 
6 Verwendungsverbote 
In Anhang 5 findet sich eine nicht abschließende Liste von Verwendungsverbo-
ten für Blei oder Bleiverbindungen. 
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7.2 Beschäftigungsbeschränkungen 
Für besondere Personengruppen sind Beschäftigungsbeschränkungen bei Tä-
tigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen zu beachten. Insbesondere gilt dies 
für: 
1. Jugendliche: Gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche nicht 

mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie einer schädlichen Einwir-
kung durch Blei und Bleiverbindungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung 
ausgesetzt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt das Beschäfti-
gungsverbot für diese Arbeiten nicht, wenn die Beschäftigung zur Errei-
chung eines Ausbildungsziels erforderlich ist. 

2. Frauen, die schwanger sind oder stillen: Nach Mutterschutzgesetz stellen 
Tätigkeiten mit Blei und Bleiverbindungen sowie Arbeitsbedingungen, bei 
denen Beschäftigte Blei und Bleiverbindungen ausgesetzt sind oder sein 
können, für eine schwangere oder stillende Frau oder für ihr Kind eine un-
verantwortbare Gefährdung dar, soweit die Gefahr besteht, dass diese 
Stoffe in den Körper aufgenommen werden können. Der Arbeitgeber darf 
eine schwangere oder stillende Frau nicht mit solchen Tätigkeiten beauf-
tragen, sie weder solche Tätigkeiten ausüben lassen noch sie solchen Ar-
beitsbedingungen aussetzen. 
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Teil 3 - Zusatzinformationen 
Ausblick auf Änderungen an Rechtsvorschriften 

 IED: Bundesrat beschließt Stellungnahme zur IED-Umsetzung 

Das Bundesratsplenum hat am 6. März 2026 über die Emp-
fehlungen seiner Ausschüsse zur nationalen Umsetzung 
der novellierten Industrieemissionsrichtlinie (IED) entschie-
den. 

Während zahlreiche Vereinfachungen und vollzugsrele-
vante Änderungen übernommen wurden, fand der Vor-
schlag des Wirtschaftsausschusses zur Verschiebung des 
Gesetzes keine Mehrheit. 

103 von insgesamt 135 Anträgen der Ausschüsse stimmten 
die Länder mehrheitlich zu. Darunter befinden sich viele Er-
leichterungen des Genehmigungsverfahrens und zur 
1:1-Umsetzungen der IE-Richtlinie, die viele Empfehlungen 
der DIHK-Stellungnahme entsprechen. Der Empfehlung 
des Wirtschaftsausschusses zur Verschiebung des Gesetzes 
bis zur Beendigung des Umwelt-Omnibusses stimmten die 
Länder allerdings nicht zu. 

» Die Ausschussempfehlungen finden Sie hier. 
» Die Stellungnahme des Bundesrates finden Sie hier. 

Zentrale Punkte der Stellungnahme des Bundesrates 

• 1:1-Umsetzung und vermeiden von Gold-Plating (Ziffer 
1, 2d, 101 und 102): Keine zusätzlichen nationalen Vor-
gaben (»kein Gold-Plating«) und vollständige Nutzung 
aller EU-Spielräume, um Bürokratie abzubauen. 

• Unmittelbare Geltung von BVT-Schlussfolgerungen 
(Ziffer 2a, 68): Forderung nach alternativen Regelungen 
zur unmittelbaren Geltung von BVT-Schlussfolgerun-
gen. Konkrete Anpassungen fordert der Bundesrat da-
für in § 61c und 61g WHG 

• Umsetzung von Ausnahmeregelungen (Ziffer 6, 7, kon-
kret: 25, 39, 40, 43, 58, 59, 69, 70): Forderung und Ände-
rungsanträge zur vollständigen Umsetzung aller 
EU-Ausnahmen zu Emissionsbandbreiten, Umweltleis-
tung oder Umweltleistungsgrenzwerten in § 7a, § 12a, 
§ 48 und § 52a BImSchG sowie § 61c und § 61g WHG. 

• Ausnahmen auch für Nicht-IED-Anlagen zulassen (Zif-
fer 24): In § 12a Absatz 4 und 5 BImSchG sollen auch für 
genehmigungsbedürftige Anlagen, die nicht in den An-
wendungsbereich der IE-Richtlinie fallen, Ausnahmen 
gewährt werden können. 

• Pflicht zur Veröffentlichung von Nebenbestimmungen 
(Ziffer 20): Einschränkung der Pflicht auf Bestimmung, 
die den Behörden vorliegen. 

• Umweltmanagementsystem (UMS) (Ziffer 44, 45): Kon-
formitätsgeprüfte Umweltmanagementsysteme sollen 
nicht durch die Behörden gesondert geprüft werden 
müssen (§ 52a Absatz 7 BImSchG). Die Vermutungsre-
gel, dass das Vorliegen eines konformitätsgeprüften 
UMS der Einhaltung der Anforderungen genügt, wird 
um Systeme ergänzt, die Daten auf andere Weise erhe-
ben und dokumentieren und der neuen 45. BImSchV 
genügen. 

Vereinfachungen und Digitalisierung im Genehmigungs-
verfahren 

• Streichung der Pflicht zur Bekanntmachung im »amtli-
chen Veröffentlichungsblatt« in § 10 Absatz 3 Satz 1 
BImSchG (Ziffer 12). 

• Einschränkung von Widersprüchen auf »von dem Vor-
haben betroffene« (Ziffer 13) 

• Verzicht auf die Schriftform bei Bekanntgabe, Fristver-
längerung und Zustellung des Genehmigungsbeschei-
des. (Ziffer 14, 15) 

• Verkürzung der Frist für das Einvernehmen der Ge-
meinde von zwei auf einen Monat (Ziffer 17). 

• Allgemein werden zudem weitere Beschleunigung in 
der 4. BImSchV, ein fakultativer Erörterungstermin, 
eine Monatsfrist in § 57 WHG, Verfahrensvorschriften 
wie im Bau- und Immissionsschutzrecht auch im WHG 
gefordert (Ziffer 101 und 102) 

• UVPG-Erleichterungen: Anpassungen und Erleichterun-
gen im UVPG (Ziffer 88-100). Quelle: IHK Karlsruhe auf 
Basis DIHK 
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 Koalition: Eckpunktepapier zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz 

Mit dem künftigen Gebäudemodernisierungsgesetz schafft 
die Koalition die »65 Prozent-Regel« für Heizungssysteme 
im bestehenden GEG ab. Verständigt hat sich die Koalition 
in ihrem Eckpunktepapier außerdem im Grundsatz auf eine 
Grüngas- bzw. Grünheizölquote sowie Vereinfachungen bei 
der kommunalen Wärmeplanung. Der Kabinettsbeschluss 
soll bis Ostern erfolgen. Das Gesetz soll noch vor dem 1. 
Juli 2026 in Kraft treten. Drei Studien beleuchten Status 
und Wirksamkeit verschiedener Erfüllungswege sowie die 
technischen, regulatorischen und politischen Entwicklun-
gen. 

Zentrale Punkte des Papiers: 

• Streichung der 2023 eingefügten §§ 71-71p und von § 72 
des GEG, also des allgemeinen 65%-Grundsatzes für 
Heizungssysteme in Neu- und Bestandsbauten, des Be-
triebsverbotes für Heizkessel und Ölheizungen sowie 
der Ausrüstverpflichtung mit Gebäudeautomationssys-
temen 

• Einführung einer »Bio-Treppe« für den Einbau neuer 
Gas- und Ölheizungen, die ab 2029 (mindestens 10 %) 
einen zunehmenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe 
vorsieht und in drei Stufen bis 2040 steigen soll 

• Einführung einer (bilanziellen) Grüngas- bzw. Grünheiz-
ölquote bei Inverkehrbringern von Erdgas und Heizöl, 
die 2028 mit einem Anteil von bis zu einem Prozent 
starten und ansteigend ausgestaltet werden soll 

• Sicherung einer »auskömmlichen« Finanzierung der 
Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) bis mindes-
tens 2029 

• 1:1-Umsetzung der europäischen Gebäudeeffizienz-
richtlinie, damit sollen bis zu den EPBD-determinierten 

Nullemissionsstandards für neue Gebäude (2028 bzw. 
2030) auch die Bestandsregelungen für den Wärmeer-
zeuger im Neubau gelten 

• Stark vereinfachte Wärmeplanung für kleine Kommu-
nen (< 15.000 Einwohner) und Berücksichtigung der Käl-
teplanung bei Kommunen > 45.000 Einwohner erst ab 
der Fortschreibung der kommunalen Wärmepläne 

• Novellierung von AVBFernwärmeV und Wärmelie-
ferverordnung, Anpassung des (voraussetzungslosen) 
Leistungsanpassungsrechts für Wärmekunden in der 
AVBFernwärmeV sowie »moderate« Anpassung des 
Kostenneutralitätsgebots (§ 556c BGB i.V.m. WärmeLV) 
bei Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung 

• Gesetzliche Regelung und Aufstockung der Bundesför-
derung effiziente Wärmenetze (BEW) sowie Einführung 
einer Möglichkeit zur »angemessenen« Weitergabe von 
Investitionskosten für Dekarbonisierung von Wärmeer-
zeugungs- und Wärmenetzinfrastruktur 

• Einrichtung einer verpflichtenden Preistransparenz-
plattform und Schlichtungsstelle für Fernwärmeversor-
gung und Stärkung der Preisaufsicht. Quelle: IHK 
Schwarzwald Baar Heuberg (gekürzt) 

Im Artikel der IHK Schwarzwald Baar Heuberg finden Sie 
auch die DIHK Kurzbewertung. 

Außerdem werden drei Studien vorgestellt, die den aktuel-
len Stand des Gebäudeenergiegesetzes beleuchten, die 
Wirksamkeit bestehender und alternativer Erfüllungswege 
analysieren und aufzeigen, welche technischen, regulatori-
schen und politischen Entwicklungen für die anstehende 
Weiterentwicklung des GEG von Bedeutung sind. 

Hintergrundinformationen 
 Online-Seminar: »EU-Verpackungsverordnung (PPWR)«, am 23. April 2026 

Die EU-Verpackungsverordnung gilt ab 12. August 2026. 
Sie enthält neue Vorgaben für viele Unternehmen in Ab-
hängigkeit von deren Rolle in der Lieferkette von leeren 
Verpackungen oder verpackten Waren. Die kostenfreie 
Veranstaltung richtet sich an betriebliche Beauftragte, die 
sich mit dem Thema Verpackungen im Unternehmen aus-
einandersetzen. 

Inhalt 

• Allgemeine Hinweise 

• Begriff des Erzeugers, Erläuterungen und Beispiele 

• Pflichten des Erzeugers oder Importeurs schon 2026 

• Pflichten der »Wirtschaftsakteure« schon 2026 

• Begriff des Herstellers, mögliche Fallgestaltungen (wer 
ist in welchem Fall Hersteller) 

• Pflichten des Herstellers schon 2026 

• Fragen der Teilnehmer 
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Referent ist Wilfried Baumann, Leiter des Fachbereichs 
Umwelt, Energie und Klimaschutz, IHK Südlicher-Ober-
rhein. 

» Anmeldung für den 24. April 2026, 9:30 bis 11:30 Uhr 
Anmeldeschluss ist der 20.4.2026. 

 Erste Anwendung eines delegierten Rechtsaktes für Palettenumhüllung und Umreifungsbänder gemäß der PPWR 

Die Europäische Kommission hat am 25. Februar einen de-
legierten Rechtsakt angenommen, mit dem Umhüllungen 
und Gurte, die zur Sicherung von Waren auf Paletten wäh-
rend des Transports verwendet werden, von der neuen 
Wiederverwendungsverpflichtung der EU in Höhe von 100 
% ausgenommen werden. 

In der Verordnung über Verpackungen und Verpackungs-
abfälle (PPWR) war zuvor ein Zielwert von 100 % für die 
Wiederverwendung der beiden Gegenstände festgelegt 
worden, wenn sie innerhalb von Unternehmen und zwi-
schen Unternehmen im selben Mitgliedstaat verwendet 

werden, aber beide Gegenstände sind nun von dieser Regel 
ausgenommen. 

Die PPWR sieht vor, dass die Wirtschaftsakteure in der EU 
ab dem 1. Januar 2030 sicherstellen müssen, dass mindes-
tens 40 % der Transport- und Verkaufsverpackungen wie-
derverwendbar sind. Diese Anforderung gilt für Formate 
wie Paletten, faltbare Kunststoffboxen, Kisten, Tabletts, 
Kunststoffkisten, Massengutbehälter, Eimer, Fässer und 
Kanister, einschließlich Palettenverpackungen und Gurte. 
Quelle: DIHK 

 LAI Vollzugshinweise »Verfahrensbeschleunigung durch Teilgenehmigungen und vorzeitigen Beginn« 

Mit dem erfolgreichen Umlaufbeschluss 02/2026 der UMK 
wurde die Aktualisierung der Vollzugshinweise »Verfah-
rensbeschleunigung durch Teilgenehmigungen und 

vorzeitigen Beginn« zur Kenntnis genommen und dessen 
Veröffentlichung auf der LAI-Homepage zugestimmt. 

 BAFA Energietag 2026 

Am 15. September 2026 findet der 7. BAFA Energietag in 
Frankfurt am Main statt. Alle Interessierten sind eingeladen 
vor Ort oder über den Live-Stream online teilzunehmen. 

Neben dem kompakten Überblick über die Energie-Förder-
programme, die das BAFA im Auftrag des BMWE admi-
nistriert, bietet der Energietag einen Überblick zu aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben und zugrundeliegenden Entwick-
lungen. Als Keynote Speakerin ist Frau Prof. Dr. Karen Pit-
tel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Res-
sourcen, als ausgewiesener Energie- und Klimaexpertin im 
Eröffnungsforum vor Ort. 

In den Fachforen werden die neuesten Trends in den Berei-
chen Gebäude, Industrie und Wärme dargestellt und disku-
tiert. An den Informationsständen und in den Workshops 
stehen die Expertinnen und Experten des BAFA zu den ein-
zelnen Förderprogrammen des BAFA für den direkten Aus-
tausch zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Programm, zur Anmeldung so-
wie zu den Fortbildungspunkten für Energieberaterinnen 
und Energieberater werden wir in Kürze veröffentlichen. 
Quelle: BAFA 

  

https://www.risolva.de/
https://veranstaltungen.unikam.de/weingarten.ihk.de/termin/27249
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3DOJ%3AL_202500040%26pk_campaign%3Dtodays_OJ%26pk_source%3DEUR-Lex%26pk_medium%3DX%26pk_content%3DEnvironment%26pk_keyword%3DRegulation&data=05%7C02%7Chauck.jacqueline%40dihk.de%7Cf0f24fee71b444871e8308de7871dd56%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C639080627660217780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lBmZ9f6rBelxC3cO%2F7MB7TrvsEZpBpH6PURjk3uYDnU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3DOJ%3AL_202500040%26pk_campaign%3Dtodays_OJ%26pk_source%3DEUR-Lex%26pk_medium%3DX%26pk_content%3DEnvironment%26pk_keyword%3DRegulation&data=05%7C02%7Chauck.jacqueline%40dihk.de%7Cf0f24fee71b444871e8308de7871dd56%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C639080627660217780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lBmZ9f6rBelxC3cO%2F7MB7TrvsEZpBpH6PURjk3uYDnU%3D&reserved=0
https://www.dihk.de/de/newsroom/erste-anwendung-eines-delegierten-rechtsaktes-fuer-palettenumhuellung-und-umreifungsbaender-gemaess-der-ppwr-171938
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/vzh-verfahrensbeschleunigung-teilgenehmigung-u-vorzeitiger-beginn-1-aktualisierung_1772012263.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Energie/20260305_bafa_energietag_save_the_date.html
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 Ethanol als Biozid: ECHA sieht sichere Anwendung in Desinfektionsmitteln, lässt CMR Bewertung aber offen 

Der Ausschuss für Biozidprodukte der ECHA hat die Geneh-
migung von Ethanol in mehreren Produktarten – darunter 
Hand- und Flächendesinfektionsmittel – empfohlen. 

Während die sichere Verwendung bestätigt wurde, bleibt 
die Frage möglicher CMR Eigenschaften vorerst ungeklärt. 

Der Ausschuss für Biozidprodukte (Biocidal Products Com-
mittee, BPC) der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) hat in seiner Februarsitzung einen wichtigen Zwi-
schenschritt im Bewertungsverfahren für Ethanol erzielt. 
Das Gremium empfiehlt die Genehmigung des Wirkstoffs 
für die Produktarten PT 1 (Menschliche Hygiene), PT 2 
(Desinfektionsmittel und Algizide ohne direkten Kontakt zu 
Mensch oder Tier) sowie PT 4 (Lebens- und Futtermittelbe-
reich). Damit bestätigt der BPC, dass Ethanol in diesen An-
wendungen sicher eingesetzt werden kann. 

Zugleich verzichtete der Ausschuss auf eine abschließende 
Bewertung möglicher karzinogener oder reproduktionsto-
xischer Eigenschaften (CMR). Grund hierfür ist laut ECHA 
eine unzureichende Datenlage: Während der orale Konsum 
von Alkohol gut untersucht ist, fehlen aussagekräftige Stu-
dien zur dermalen und inhalativen Exposition – also zu den 

für Biozidprodukte relevanten Aufnahmewegen. Zudem 
laufen derzeit neue Untersuchungen, deren Ergebnisse der 
Ausschuss als entscheidend für eine fundierte Einstufung 
ansieht. Um den regulatorischen Prozess nicht weiter zu 
verzögern, wurde vorerst keine neue Gefahreneinstufung 
vorgeschlagen. 

Mit dem nun verabschiedeten BPC-Beschluss geht das Ver-
fahren in die nächste Phase: Die ECHA übermittelt die Stel-
lungnahme an die Europäische Kommission, die daraufhin 
einen Entwurf für eine Durchführungsverordnung ausarbei-
tet. Dieser wird anschließend den EU-Mitgliedstaaten zur 
Abstimmung vorgelegt. Bei Zustimmung wird die Entschei-
dung rechtsverbindlich. 

Parallel rückt das Verfahren zur harmonisierten Einstufung 
und Kennzeichnung nach der CLP-Verordnung in den Fo-
kus. Dieses sieht eine unabhängige Risikobewertung von 
Ethanol durch den Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) 
vor. Ein entsprechendes Einstufungsdossier wird bis Ende 
des Jahres erwartet. Die harmonisierte Einstufung von 
Ethanol wird maßgeblich bestimmen, welche rechtlichen 
Konsequenzen sich für die verschiedenen Anwendungsbe-
reiche ergeben. Quelle: IHK Karlsruhe auf Basis DIHK 

 FAQ zu PFAS in Feuerlöschschäumen 

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) werden bis-
lang häufig in Feuerlöschschäumen verwendet. Dabei sor-
gen PFAS in den Schäumen dafür, dass sich ein Wasserfilm 
zwischen Brennstoff und Schaum bildet. So können Brände 
schnell gelöscht werden. Moderne Löschschäume enthal-
ten fluorhaltige Verbindungen, die sich in langlebige Stoffe 
wie Perfluoroktansäure (PFOA) oder Perfluorhexansäure 
(PFHxA) umwandeln können. Diese Stoffe sind sehr stabil 
und werden in der Umwelt nur langsam bis gar nicht abge-
baut. Aufgrund dieser Persistenz und möglicher Umwelt- 
und Gesundheitsgefahren stehen PFAS seit einigen Jahren 
im Fokus der Regulierung. 

Die Europäische Union hat verschiedene Maßnahmen ein-
geleitet, um die Verwendung von PFAS in Feuerlösch-

schäumen schrittweise einzustellen. Die Vorgaben, die z. T. 
auch auf internationale Maßnahmen zurückgehen, enthal-
ten für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Über-
gangsfristen und Grenzwerte. Dadurch ist die Anwendung 
PFAS-haltiger Feuerlöschschäume komplexer geworden. 

Die Bundesstelle für Chemikalien an der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat daher bereits im 
Sommer 2025 die Online-Veranstaltung »PFAS in Feuer-
löschschäumen: Herausforderung annehmen und handeln, 
bevor es brennt« durchgeführt. Der nun vorliegende Hel-
pdesk-Fokus greift die im Anschluss eingegangenen Fragen 
der Veranstaltung auf. Quelle: BAuA 

  

https://www.risolva.de/
https://echa.europa.eu/de/-/echa-s-biocides-committee-supports-approval-of-ethanol-in-disinfectants
https://www.ihk.de/karlsruhe/fachthemen/umwelt/chemikalien/biozide/ethanol-als-biozid-echa-sieht-sichere-anwendung-6990038
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/PFAS-Feuerloeschschaum
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/PFAS-Feuerloeschschaum
https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2026/2026-02-26-PFAS-Feuerloeschschaeume
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 Biostoffe bei der Arbeit richtig einschätzen 

Biostoffe sind kein Randthema für Labore und Kliniken. Sie 
begegnen uns in der Produktion, im Handwerk, im Außen-
einsatz. Eine systematische Gefährdungsbeurteilung ist der 
erste und entscheidende Schritt.  Dr. Annette Kolk, Biolo-
gin und Leiterin des Referats Biostoffe am Institut für Ar-
beitsschutz der DGUV (IFA), erklärt im Interview mit Dana 
Jansen bei Arbeit & Gesundheit, warum Biostoffe im Ar-
beitsschutz oft unterschätzt werden – und worauf es bei 
der Gefährdungsbeurteilung ankommt. 

Was sind Biostoffe – und wo begegnen sie uns? 
Laut Biostoffverordnung zählen dazu alle biologischen Ar-
beitsstoffe, die beim Menschen infektiös, toxisch oder sen-
sibilisierend wirken können. Kurz: Sie können Krankheiten 
auslösen, Vergiftungen verursachen oder allergische Reak-
tionen hervorrufen. Aufgenommen werden sie über die 
Atemluft, durch Verschlucken oder über Haut- und 
Schleimhautkontakt. 

Und wo kommen sie vor? Eigentlich überall. In der Abfall-
wirtschaft, im Gesundheitswesen, in der Tierhaltung, bei 

der Gebäudesanierung – aber auch in Kühlschmierstoffen, 
Fahrzeugwaschanlagen oder bei ganz normalen Reini-
gungstätigkeiten. Mehrere Tausend Arten sind bekannt. 

Sind Biostoffe automatisch gefährlich? 
Nein – und das ist ein wichtiger Punkt. Viele Mikroorganis-
men sind für den menschlichen Körper schlicht notwendig. 
Ob ein Biostoff tatsächlich zur Gefahr wird, hängt von Art 
und Menge ab sowie von den konkreten Bedingungen der 
Exposition. Ein geschwächtes Immunsystem oder ein »fal-
scher« Aufnahmeweg können aus einem harmlosen Kon-
takt ein ernstes Problem machen. 

Was bedeutet das für den Betrieb? 
Ob und in welchem Umfang Beschäftigte Biostoffen ausge-
setzt sind, muss im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
ermittelt werden. Betriebe finden Unterstützung bei ihrer 
Berufsgenossenschaft, beim IFA sowie in der GESTIS 
Biostoffdatenbank – mit Informationen zu über 20.000 
Biostoffen inklusive Schutzmaßnahmen und Risikogrup-
pen. 

 LASI-Veröffentlichung LV61 »Bußgeldkatalog zur Biostoffverordnung« 

Ein wesentliches Ziel der BioStoffV ist die Vermeidung von 
Infektionen der Beschäftigten bei der Arbeit. Weitere wich-
tige Aspekte sind der Schutz vor sensibilisierenden, toxi-
schen oder anderen die Gesundheit schädigenden Wirkun-
gen bei Tätigkeiten mit Biostoffen. Die erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit 
Biostoffen hat der Arbeitgeber zu treffen. Werden im Rah-
men der Aufsicht der zuständigen Behörden Defizite und 
Mängel an den getroffenen Schutzmaßnahmen oder in Be-
zug auf die Gefährdungsbeurteilung festgestellt, so sind bei 
einer Reihe von Verstößen gegen wesentliche Schutzmaß-
nahmen Ordnungswidrigkeitstatbestände in § 20 BioStoffV 
festgelegt worden. Die in § 20 Absatz 1 BioStoffV benann-

ten Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände basieren auf § 25 
Abs. 1 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). 

Der LASI hat bereits Bußgeldkataloge zum Fahrpersonal-
recht, zum Arbeitszeit-, Jugendarbeitsschutz- und Mutter-
schutzrecht sowie zur Arbeitsstättenverordnung erstellt 
und diese zuletzt 2014 aktualisiert. 

Diese Bußgeldkataloge haben sich für eine länderübergrei-
fende einheitliche Umsetzung der Rechtsvorschriften be-
währt. Insbesondere nach der weitgehenden Neufassung 
der BioStoffV soll dies nun auch für diesen Rechtsbereich 
als Hilfestellung für Mitarbeiter der zuständigen Aufsichts-
behörden dienen. Quelle: LASI 

 Neue DGUV Publikationen 

Folgende DGUV Publikation(en) ist/sind neu: • BG RCI Checkliste - CHL 006 »Leitfragen Arbeits-
schutz-Organisation« 

• BG RCI Kurz & Bündig - KB 002 »Hand- und Haut-
schutz« 

https://www.risolva.de/
https://aug.dguv.de/gesundheitsschutz/biostoffe-risiken-betrieb/
https://aug.dguv.de/gesundheitsschutz/biostoffe-risiken-betrieb/
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/details/61-bussgeldkatalog-zur-biostoffverordnung
https://mediencenter.bgrci.de/shop/chl006_01/detail
https://mediencenter.bgrci.de/shop/kb002_01/detail
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• BG RCI Merkblatt T 054 »Brennbare Stäube« 

• FBBE-001 »Zeckenstich - Was tun?« 

• FBFHB-041 »Einsatz von Brandbegrenzungsdecken 
bei Bränden« 

• FBHM-085 »Prüfungen an BWS Berührungslos Wir-
kende Schutzeinrichtungen« 

• FBHM-119 »Automatisiert fahrende Fahrzeuge in be-
trieblichen Bereichen« 

 Top Eins Interview: Führung in Teilzeit braucht klare Rahmenbedingungen 

Führung in Teilzeit ist möglich – aber nicht ohne Vorberei-
tung. Das macht Trainerin und Autorin Johanna Fink in ei-
nem Interview mit dem DGUV-Magazin top eins deutlich. 
Im öffentlichen Dienst ist das Modell bereits verbreiteter 
als in der freien Wirtschaft; in Unternehmen besteht noch 
Nachholbedarf. 

Das Argument der ständigen Erreichbarkeit greift nicht 
mehr 
Die Vorstellung, Führungskräfte müssten jederzeit verfüg-
bar sein, stammt aus einer Zeit, in der Führung vorrangig 
mit Kontrolle und fachlicher Anleitung verbunden war. 
Heute stehen andere Aufgaben im Vordergrund: Unterneh-
menskultur gestalten, Motivation fördern, Hindernisse aus 
dem Weg räumen. Dafür ist physische Präsenz nicht zwin-
gend erforderlich. Wo ständige Verfügbarkeit dennoch ge-
fordert ist, kann ein Tandemprinzip – also zwei Führungs-
kräfte teilen sich eine Stelle – eine sinnvolle Lösung sein.  

Struktur und digitale Tools sind das Fundament 
Führung in Teilzeit gelingt mit klarer Struktur, Transparenz 
und einer gut aufgestellten digitalen Arbeitsumgebung. 
Gemeinsame Dokumentenzugänge, Aufgabenübersichten 
und feste Zeitfenster für Meetings machen Abwesenheiten 

planbar. Ein Nebeneffekt: Aufgaben werden besser priori-
siert, Besprechungen effizienter gestaltet. 

Wer Teilzeit will, sollte vorbereitet ins Gespräch gehen 
Wer seine Arbeitszeit reduzieren möchte, sollte vorab die 
eigenen Rahmenbedingungen klären – Stundenzahl, Ar-
beitszeitmodell und den nötigen Puffer zwischen berufli-
chen und privaten Verpflichtungen. Erst dann macht das 
Gespräch mit dem Arbeitgeber Sinn. 

Kein reines Frauenthema – aber der Blick auf die Zahlen 
ist ernüchternd 
Deutlich mehr Mütter als Väter arbeiten in Teilzeit, obwohl 
auch Männer im Durchschnitt mehr arbeiten als sie möch-
ten. Männliche Teilzeitführungskräfte sind nach wie vor 
selten. 

Der betriebliche Nutzen ist real 
Studien zeigen, dass flexible Arbeitszeitmodelle sich positiv 
auf Motivation, Kreativität und Produktivität auswirken. 
Für Unternehmen ergibt sich daraus ein klarer Mehrwert: 
höhere Mitarbeiterbindung, bessere Personalgewinnung 
und ein Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels. 

 Superkraft für Unternehmen: von Stuntleuten lernen 

Wie Stuntteams Risiken managen, kann Unternehmen 
wertvolle Impulse für Arbeitsschutz und Risikokompetenz 
geben. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) erklärt, wie sich Prinzipien 
aus der Filmwelt auf den Arbeitsalltag übertragen lassen. 

Stunts sehen spektakulär und spontan aus. Doch hinter je-
der scheinbar waghalsigen Aktion stecken sorgfältige 

Planung, Teamvertrauen und kontinuierliche Risikobewer-
tung. Viele Prinzipien von Stuntteams ließen sich auf den 
Arbeitsalltag in Unternehmen übertragen – und das stärke 
die betriebliche Sicherheitskultur, sagt Holger Schuma-
cher, Stuntkoordinator und als »RiskBuster« in vielen Fil-
men der BG ETEM zu sehen. 

https://www.risolva.de/
https://mediencenter.bgrci.de/shop/t054_01/detail
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/bildungseinrichtungen/allgemeinbildende-schulen/4003/fbbe-001-zeckenstich-was-tun?c=4
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/feuerwehren-hilfeleistungen-brandschutz/betrieblicher-brandschutz/5225/fbfhb-041-einsatz-von-brandbegrenzungsdecken-bei-braenden?c=4
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/holz-und-metall/maschinen-robotik-und-fertigungsautomation/3659/fbhm-085-pruefungen-an-bws-beruehrungslos-wirkende-schutzeinrichtungen?c=4
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/
https://topeins.dguv.de/fuehrungskultur/fuehrung-in-teilzeit-interview/
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»Es geht nicht nur darum, sichere Systeme zu schaffen, 
sondern auch die Menschen darin fit zu machen«, sagt 
Schumacher. Das bedeutet: Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sollten sich bewusst sein, dass Arbeitsschutz immer eng 
mit ihrer eigenen Gesundheit verknüpft ist – und entspre-
chend handeln. »Natürlich kümmern sich Sicherheitsfach-
kräfte und andere Verantwortliche um die Rahmenbedin-
gungen. Aber sicher handeln und Risiken checken müssen 
Beschäftigte auch selbst, in ihrem eigenen Interesse«, er-
klärt Schumacher. Beim Stunt nenne man das »Skin in the 
Game« – weil Stuntleute ihre eigene Haut aufs Spiel setzen 
und entsprechend risikobewusst handeln. 

Sicherheit in letzter Minute 
Ein zentrales Werkzeug aus der Stuntwelt ist das Last Mi-
nute Risk Assessment: Kurz vor der Durchführung einer 
Aufgabe wird die Situation noch einmal geprüft. Dabei 
geht es nicht nur um das Abhaken von Checklisten, son-
dern um bewusstes Nachdenken, Einbeziehen des Teams 
und die Berücksichtigung dynamischer Veränderungen. 

»Es sind oft nur Sekunden, die über Sicherheit entschei-
den«, betont Schumacher. Unternehmen können diese Me-
thode leicht adaptieren, etwa durch kurze Team-Checks 
vor Arbeitsbeginn oder durch individuell passende Remin-
der, um Risiken im Alltag systematisch zu erkennen. 

Beschäftigte beteiligen 
Ein weiterer Schlüssel aus der Stuntwelt: Kommunikation 
auf Augenhöhe. Führungskräfte spielen eine entschei-
dende Rolle, um Erwartungen klarzumachen, Feedback 
einzuholen und Mitarbeitende aktiv in Entscheidungen ein-
zubeziehen. Wer Prozesse gemeinsam entwickelt und den 
Mitarbeitenden Verantwortung überträgt, erhöht nicht nur 
die Sicherheit, sondern auch die Akzeptanz von Arbeits-
schutzmaßnahmen. »Die Superkraft von Teams ist die Be-
teiligung aller Beteiligten. Unternehmen sollten diese Res-
source nutzen und die Menschen aktiv einbinden«, rät 
Schumacher. 

Podcast anhören und mehr Informationen 
Noch mehr Einblicke in Risikomanagement und Teamkom-
petenz von Stuntteams vermittelt die neue Folge von 
»Ganz sicher«, dem Podcast der BG ETEM für Menschen 
mit Verantwortung. Moderatorin Katrin Degenhardt 
spricht mit Holger Schumacher über konkrete Do’s und-
Don’ts, Last Minute Risk Assessment und die Übertragbar-
keit von Stunt-Prinzipien auf den betrieblichen Alltag. 

Der Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG E-
TEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu fin-
den, ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, 
Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge »Routiniert 
ins Risiko: Was Unternehmen von Stuntteams lernen kön-
nen« geht es hier. Quelle: BG ETEM 

 Leitlinien »Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes« und »Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation« 

aktualisiert 

Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) hat am 25. 
November 2025 die überarbeiteten Fassungen der Leitlinie 
»Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes« sowie 
der Leitlinie »Gefährdungsbeurteilung und Dokumenta-
tion« beschlossen. Die beiden Leitlinien wurde im Rahmen 
der 3. GDA-Periode an die Struktur und Inhalte des Grund-
datenbogens zur Dokumentation der Überprüfung der Ge-
fährdungsbeurteilung im Betrieb sowie an die Vorgaben 
zum Datenaustausch gemäß Arbeitsschutzkontrollgesetz 
angepasst. 

Die gemeinsamen Leitlinien stellen die Grundlage für das 
abgestimmte Vorgehen der Aufsichtsdienste im Rahmen 
der GDA dar. Sie sind ein wesentliches Element bei der Er-
reichung des übergeordneten Ziels der GDA, die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten durch einen effizient 
und systematisch wahrgenommenen Arbeitsschutz zu si-
chern und zu verbessern. Quelle: Mitteilung der GDA vom 
5.3.2026 

» Leitlinie Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 
» Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation 

  

https://www.risolva.de/
http://www.bgetem.de/ganzsicher
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/folge-50-routiniert-ins-risiko-was-unternehmen-von-stuntteams-lernen-koennen
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2026/superkraft-fuer-unternehmen-von-stuntleu-ten-lernen
https://www.gda-portal.de/SharedDocs/Meldungen/DE/26-03-05-Neue-Leitlinien-GB-und-ASO
https://www.gda-portal.de/SharedDocs/Meldungen/DE/26-03-05-Neue-Leitlinien-GB-und-ASO
https://www.gda-portal.de/DE/Aufsichtshandeln/Organisation
https://www.gda-portal.de/DE/Aufsichtshandeln/Gefaehrdungsbeurteilung
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